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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit der gymnasialen Oberstufe beginnt für Sie 
die letzte Etappe auf dem Weg zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife. Neue Lernstruk­
turen und ein verändertes Bewertungssystem 
geben diesen beiden Schuljahren einen ganz 
eigenen Charakter.

An Stelle des bisherigen Unterrichts, der im Klas­
senverband in der Regel für alle Schüler nach 
gleicher Stundentafel ablief, tritt nun der Unter­
richt in Grund- und Leistungskursen. Stärker als 
bisher wird Ihre Flexibilität sowie die Fähigkeit 
zum selbstständigen Lernen gefordert sein.  
Ziel ist es dabei, Sie bestmöglich auf ein Studium 
vorzubereiten. 

Neu ist für Sie auch das Bewertungssystem: 
Punkte von 0 bis 15 ersetzen die gewohnten 
Noten. Dadurch wird eine differenziertere Bewer­
tung möglich und Sie können sich bereits an 
universitäre Bewertungssysteme gewöhnen. 

Bei der Wahl der Leistungs- und Grundkurse und 
zur Vorbereitung auf die Abiturprüfung wird Ihre 
persönliche Entscheidung gefordert sein. Die Bro­
schüre informiert Sie über die unterschiedlichen 
Möglichkeiten und Bedingungen auf dem »Weg 
zum Abitur«. Sie finden Erläuterungen zu den  
in der gymnasialen Oberstufe zu belegenden 
Fächern, zu Möglichkeiten der interessen- und 
neigungsbezogenen Wahl von Kursen, zur 
Leistungsermittlung und Bewertung und nicht 
zuletzt zur Art und Weise der Abiturprüfung.  
So erhalten Sie eine Orientierungshilfe, um  
sich optimal auf das Abitur und Ihren weiteren 
Bildungsweg vorzubereiten. 

Im Freistaat Sachsen haben wir in den vergange­
nen Jahren eine Reihe schulpolitischer Innovati­
onen auf den Weg gebracht, die gerade die 
Gymnasiasten Ihres Jahrganges unmittelbar erle­
ben konnten. Zum einen wurden und werden Sie 
nach grundlegend neuen Lehrplänen unterrich­
tet, zum anderen treten für Ihren Jahrgang Neu­
regelungen in der gymnasialen Oberstufe in 
Kraft. 

Wichtige Ziele der Weiterentwicklung der Ober­
stufe sind die Stärkung der Allgemeinbildung, 
insbesondere im sprachlichen und im naturwis­
senschaftlichen Bereich. Damit wird das säch­
sische Bildungssystem noch besser an die sich 
entwickelnden Anforderungen der Arbeitswelt 
angepasst. Die Breite der Allgemeinbildung zeigt 
sich darin, dass neben dem verbindlichen Unter­
richt in Deutsch und Mathematik sächsische 
Abiturienten mindestens zwei Fremdsprachen 
und drei Naturwissenschaften erlernen. Kom­
plettiert wird der Unterricht durch gesellschafts­
wissenschaftliche und künstlerische Fächer sowie 
durch Sport, Ethik oder Evangelische Religion 
oder Katholische Religion. Damit sind Sie auf alle 
Anforderungen, die Sie nach dem Abitur in Stu­
dium oder Beruf bewältigen müssen, auf einem 
hohen Niveau vorbereitet. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf Ihrem persön­
lichen »Weg zum Abitur« und den sich daran 
anschließenden weiteren Bildungs- und Berufs­
wegen. 

Steffen Flath
Sächsischer Staatsminister für Kultus
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Bei der Organisation der gymnasialen Oberstufe 
und der Vorbereitung und Durchführung der 
Abiturprüfung müssen Rahmenbedingungen der 
Kultusministerkonferenz berücksichtigt werden. 
Dies sind die Einheitlichen Prüfungsanforde­
rungen in der Abiturprüfung (EPA) sowie die lan­
desspezifischen Verordnungen und Vorschriften 
zur Bildungs- und Erziehungsarbeit an den all­
gemeinbildenden Gymnasien im Freistaat Sach­
sen, insbesondere die Lehrpläne für die gymna­
siale Oberstufe des Gymnasiums.

Folgende rechtliche Festlegungen bilden den 
Rahmen und die Basis für die gymnasiale Ober­
stufe und die Abiturprüfung in Sachsen: 

�Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasi-
alen Oberstufe in der Sekundarstufe II �
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 
7.  Juli  1972 in der Fassung vom 2.  Juni  2006), 
�Verordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Kultus über �
allgemeinbildende Gymnasien im Freistaat 
Sachsen (Schulordnung Gymnasien – SOGY) 
vom 3. August 2004 (Sächs. GVBl., S. 336) in 
der jeweils geltenden Fassung, 
�Verordnung des Sächsischen Staatsministe-
riums für Kultus über die gymnasiale Ober-
stufe und die Abiturprüfung an allgemein-
bildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen 
(Oberstufen- und Abiturprüfungsverord-
nung – OAVO) vom 12. April 2007 (SächsGVBl. 
S. 126) in der jeweils geltenden Fassung.

>

>

>

Rechtliche 
Rahmenbedingungen

Eine umfassende und intensive Beratung ist eine 
wichtige Voraussetzung, um die gymnasiale 
Oberstufe erfolgreich zu absolvieren. Die beiden 
wichtigsten Ansprechpartner für den Schüler 
sind der Oberstufenberater und der Tutor. 

Der Oberstufenberater 
informiert in allgemeinen Veranstaltungen und 
nach Bedarf in Einzelgesprächen Eltern und 
Schüler, berät die Schüler bei wichtigen Entschei­
dungen, wie z. B. der Wahl der Leistungskursfä­
cher, bei Fragen der Belegung der Grundkurs­
fächer, insbesondere zu Möglichkeiten der 
Ergänzung und Ersetzung von Grundkursen, bei 
der Entscheidung zur Einbringung einer Beson­
deren Lernleistung und bei der Wahl der Abitur­
prüfungsfächer, organisiert die Kurswahl, erstellt 
den Klausurplan, kontrolliert die Erbringung 
Komplexer Leistungen und berechnet die Ge­
samtqualifikation.

Der Tutor
übernimmt in der Oberstufe die Aufgaben des 
Klassenlehrers der Klassenstufen 5 bis 10, berät 
die Schüler in Absprache mit den zuständigen 
Fachlehrern in schulischen Angelegenheiten  
und nimmt an Konferenzen, welche die von ihm 
betreuten Schüler betreffen, teil.

Beratung und Information 
der Schüler
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Allgemeine Unterrichtsziele

Ziele des Unterrichts in der gymnasialen 
Oberstufe sind: 

die Entwicklung einer vertieften 
allgemeinen Bildung und
der Erwerb der Studierfähigkeit durch �
wissenschaftspropädeutisches Arbeiten in 
Grund- und Leistungskursen.

Für die Entwicklung der Studierfähigkeit kommt 
vor allem den Grundlagenkenntnissen eine he­
rausragende Bedeutung zu. Darüber hinaus wird 
viel Wert auf anwendungsbereites und trans­
ferierbares Wissen, auf die Aneignung von Kom­
petenzen für den weiteren Wissenserwerb und 
auf die Werteorientierung gelegt. 
Die Fächer Deutsch, Mathematik und Fremdspra­
chen sind für alle späteren Studiengänge unent­
behrlich und gehören zum Kernbereich in der 
gymnasialen Oberstufe. Jeder Schüler belegt ins­
gesamt mindestens zwei Fremdsprachen und 
drei Naturwissenschaften. Der Unterricht in Ge­
schichte, Geographie und Gemeinschaftskunde /
Rechtserziehung/Wirtschaft fördert gesellschafts­
wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen.  
Der Fächerkanon wird durch je ein künstlerisches 
Fach, durch Sport sowie durch Evangelische 
Religion oder Katholische Religion oder Ethik 
komplettiert. 

Die Struktur der gymnasialen Oberstufe sichert 
eine breite Allgemeinbildung und Mehrperspek­
tivität. Sie verhindert eine zu frühe einseitige 
Spezialisierung auf einzelne Fachgebiete. 

>

>

Entsprechend ihren Neigungen und Interessen 
können Schüler Grundkurse in Geographie, Ge­
meinschaftskunde / Rechtserziehung / Wirtschaft 
und unter bestimmten Bedingungen in Biologie 
durch andere Grundkurse ersetzen und somit 
das Unterrichtsangebot innerhalb vorgegebener 
Grenzen entsprechend variieren. 

Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife be­
rechtigt die Schüler, an einer Hochschule der 
Bundesrepublik Deutschland ein Studium aufzu­
nehmen oder eine sonstige berufliche Ausbil­
dung außerhalb der Hochschule zu beginnen. 

Organisation der  
gymnasialen Oberstufe

Wer in die gymnasiale Oberstufe eintreten will, 
muss die Klassenstufe 10 des Gymnasiums er­
folgreich abgeschlossen haben. Schüler mit 
einem Realschulabschluss, die von der Mittel­
schule an das Gymnasium wechseln, besuchen 
vor Eintritt in die gymnasiale Oberstufe zunächst 
die Klassenstufe 10 am Gymnasium.

Die gymnasiale Oberstufe umfasst die Jahr­
gangsstufen 11 und 12. Sie endet mit der Abitur­
prüfung. Die Jahrgangsstufen 11 und 12  
gliedern sich in die vier Kurshalbjahre 11/I, 11/II, 
12/I und 12/II. An Stelle der Klassen treten jetzt 
Kursgruppen, die in einzelnen Fächern unter­
schiedlich zusammengesetzt sein können. 
Der Unterricht erfolgt in Leistungs- und in 
Grundkursen. 

Die gymnasiale Oberstufe  
am allgemeinbildenden Gymnasium
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Leistungskurse werden auf erhöhtem Anforde­
rungsniveau unterrichtet und dienen einer ver­
tieften wissenschaftspropädeutischen Ausbil­
dung. Grundkurse werden auf grundlegendem 
Anforderungsniveau unterrichtet. 

In Leistungskursen wird der Unterricht mit  
fünf Wochenstunden erteilt.  Für die Anzahl der 
Wochenstunden in den Grundkursen gilt fol­
gende Regelung:

Deutsch und Mathematik jeweils �
vier Wochenstunden,
eine fortgeführte Fremdsprache oder die �
in Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache 
drei Wochenstunden,
alle übrigen Fächer jeweils zwei Wochen-
stunden. 

Alle Kurse werden grundsätzlich in beiden Jahr­
gangsstufen belegt. 

>

>

>

Aufgabenfelder und  
Unterrichtsfächer

Die Fächer werden in der gymnasialen Oberstufe 
in drei Aufgabenfelder unterteilt:

I: Sprachlich-literarisch-künstlerisches 	
Aufgabenfeld

Deutsch
fortgeführte Fremdsprachen
Kunst
Musik

II: Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld
Geschichte
Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung /
Wirtschaft (G / R / W)
Geographie

III: Mathematisch-naturwissenschaftlich-	
technisches Aufgabenfeld

Mathematik
Physik
Chemie
Biologie
Informatik

Alle anderen Fächer sind keinem Aufgabenfeld 
zugeordnet.

Die Schule kann Grundkurse in Astronomie, In­
formatik, Philosophie und weitere fortgeführte 
Fremdsprache sowie, mit Genehmigung der 
Sächsischen Bildungsagentur, fächerverbindende 
Grundkurse anbieten, wenn es die Möglichkeiten 
der betreffenden Schule zulassen. Mit Ausnahme 
der Informatik sind diese Fächer keinem Auf­
gabenfeld zugeordnet. Für Schüler, die in den 
Klassenstufen 8 bis 10 das sprachliche Profil 
besucht haben, ist im Grundkursfach Informatik 
ein spezieller Lehrplan gültig.

>
>
>
>

>
>

>

>
>
>
>
>

Zusammenfassender Vergleich der Struktur 	
der letzten drei Schuljahre

Einführungsphase Gymnasiale Oberstufe

Klassenstufe 10
Jahrgangsstufen  
11 und 12

Klassenverband Kurssystem

Differenzierung durch 
unterschiedliche Profile 

Differenzierung durch:
Wahlmöglichkeit der 
Leistungskurse
Ergänzungs- und  
Ersetzungsmöglich­
keiten bei Grund­
kursen

>

>
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Übersicht über die Fächer in der gymnasialen Oberstufe

Aufgabenfeld Fächer Wochen­
stunden 
Leistungskurs

Wochen-
stunden 
Grundkurs

Sprachlich-
literarisch-
künstlerisch

belegungs-
pflichtig

Deutsch 5 4 bzw. 35

Sorbisch5 5 3

Fr
em

ds
pr

ac
he

n
Englisch 5 3 bzw. 2

Französisch 5 3 bzw. 2

Griechisch 5 3 bzw. 2

Italienisch 5 3 bzw. 2

Latein 5 3 bzw. 2

Polnisch 5 3 bzw. 2

Russisch 5 3 bzw. 2

Spanisch 5 3 bzw. 2

Tschechisch 5 3 bzw. 2

Kunst oder Musik 5 3 2

Gesellschafts- 
wissenschaftlich

Geschichte 5 2

G/R/W – 2

Geographie – 2

Mathematisch-
naturwissenschaft­
lich-
technisch

Mathematik 5 4

Physik 5 /4 3 2

Chemie 5 /4 3 2

Biologie 4 3 2

Informatik1 – 2

Ohne Zuordnung Evangelische Religion /  
Katholische Religion / Ethik

5 4 2

Sport 5 3 2

nicht 
belegungs­
pflichtig

Astronomie – 2

Philosophie – 2

weitere fortgeführte Fremdsprache2 – 2

fächerverbindender Grundkurs – 2

1	 keine Belegpflicht
2	 In diesem Grundkurs kann auch die Vorbereitung auf den Erwerb international anerkannter Sprachdiplome erfolgen.
3	 nur an Gymnasien mit vertiefter Ausbildung in der jeweiligen Vertiefungsrichtung
4	 nur an Gymnasien in kirchlicher Trägerschaft
5	 nur am Sorbischen Gymnasium Bautzen
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��Weitere Hinweise: 
Fortgeführte Fremdsprache bedeutet 1., 2. oder  
3. Fremdsprache. Eine in Klassenstufe 10 neu 
begonnene Fremdsprache muss bei Belegung in 
der gymnasialen Oberstufe mit drei Wochen­
stunden in allen Kurshalbjahren besucht werden. 

Das Abiturzeugnis enthält einen Vermerk da­
rüber, dass das Zeugnis das Latinum bzw. Grae­
cum einschließt, wenn der Schüler den Unter­
richt in einem der Fächer im erforderlichen 
Umfang als zweite oder dritte Fremdsprache 
erfolgreich besucht hat. Auch im Rahmen einer 
Arbeitsgemeinschaft kann das Latinum, das 
Graecum oder das Hebraicum erworben werden. 
Voraussetzung dafür sind der Besuch einer schu­
lischen Arbeitsgemeinschaft im Umfang von 
insgesamt neun Wochenstunden über einen 
Zeitraum von mindestens drei Jahren und das 
Bestehen einer Ergänzungsprüfung.

Kurswahl und Belegpflicht
Leistungskurse
Jeder Schüler wählt aus dem Angebot seiner 
Schule Leistungskurse in zwei Fächern. 
Grundsätzlich unterbreiten die Gymnasien das 
folgende Leistungskursangebot:

1. Leistungskurs

Deutsch

Mathematik

2. Leistungskurs

fortgeführte Fremdsprache

Geschichte Physik

Kunst Chemie

Leistungskurse in Kunst und in Chemie können 
an den Gymnasien nur nach Genehmigung der 
Sächsischen Bildungsagentur angeboten werden. 
Der Leistungskurs Kunst wird von der Schule in 
diesem Falle an Stelle des Leistungskurses Ge­
schichte, der Leistungskurs Chemie an Stelle des 
Leistungskurses Physik angeboten. Hat die Schule 
Leistungskurse in Geschichte und in Physik ein­
gerichtet, kann die Genehmigung der Leistungs­
kurse Kunst und/oder Chemie auch zusätzlich er­
folgen. 

Daraus ergeben sich folgende  
Leistungskurskombinationen:

Deutsch – fortgeführte Fremdsprache
Deutsch – Geschichte
Deutsch – Physik

Deutsch – Kunst 1

Deutsch – Chemie 1

Mathematik – fortgeführte Fremdsprache
Mathematik – Geschichte
Mathematik – Physik

Mathematik – Kunst 1

Mathematik – Chemie 1

Weitere Hinweise
Bei Gymnasien mit vertiefter Ausbildung gemäß 
§ 4 SOGY wird nach den entsprechenden Fest­
legungen der OAVO verfahren. Schüler dieser 
Gymnasien belegen drei Leistungskursfächer.  
Je nach Vertiefungsrichtung können hier auch 
Leistungskurse in Musik, in Biologie und in Sport 
angeboten werden.

Besonderheiten gelten darüber hinaus für das 
Sächsische Landesgymnasium St. Afra zu Meißen 
und das Sorbische Gymnasium Bautzen. 
An Schulen in kirchlicher Trägerschaft können die 
Fächer Evangelische Religion bzw. Katholische Re­
ligion Leistungskursfächer sein. 

>
>
>

>
>

>
>
>

>
>

1	 bei Genehmigung des Leistungskurses Kunst bzw. Chemie durch die Sächsische Bildungsagentur
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Grundkurse
Folgende Fächer sind in der gymnasialen Ober­
stufe verpflichtend als Grundkurs in allen Kurs­
halbjahren zu belegen, soweit sie nicht als Leis­
tungskurs belegt wurden oder gemäß den 
Ersetzungs- und Ergänzungsregelungen durch 
ein anderes Grundkursfach ersetzt wurden:

Deutsch
Mathematik
Kunst oder Musik
eine fortgeführte Fremdsprache oder �
die in Klassenstufe 10 begonnene Fremd-
sprache mit drei Wochenstunden
eine weitere fortgeführte Fremdsprache �
mit zwei Wochenstunden
Geschichte
Gemeinschaftskunde / Rechtserziehung /
Wirtschaft
Geographie
Biologie
Chemie
Physik
Evangelische Religion oder Katholische �
Religion oder Ethik
Sport

>
>
>
>

>

>
>

>
>
>
>
>

>

Weitere Hinweise
Werden zwei fortgeführte Fremdsprachen als 
Grundkurse belegt, ist die später begonnene Fremd­
sprache mit drei, die früher begonnene Fremd­
sprache mit zwei Wochenstunden zu belegen. 

Wird das Leistungskursfach fortgeführte Fremd­
sprache belegt, so entfällt die Belegpflicht für die 
mit zwei Wochenstunden unterrichtete fortge­
führte Fremdsprache. 

Wird das Leistungskursfach Kunst gewählt, 
entfällt die Belegung für die Grundkursfächer 
Kunst und Musik. 

Schüler, die z. B. aus gesundheitlichen Gründen 
zeitweise nicht die regulären Anforderungen im 
Grundkursfach Sport erfüllen können, nehmen 
am Sportunterricht teil und werden z. B. auf der 
Grundlage sporttheoretischer Leistungen, 
Schiedsrichter und Übungsleitertätigkeit bewer­
tet. Ist eine Teilnahme am Sportunterricht nicht 
möglich, belegen sie einen weiteren Grundkurs 
aus den  auf Seite 7 genannten Fächern.  
Die Entscheidung über die Teilnahme am Sport­
unterricht trifft der Schulleiter.

Im Fach Sport werden darüber hinaus gemäß 
den Bestimmungen des Lehrplans die Lernbe­
reiche für die Jahrgangsstufen 11 und 12 entspre­
chend dem Angebot des jeweiligen Gymnasiums 
gewählt. 
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Einige Beispiele für die Kursbelegung

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4

Leistungskurse

Deutsch 
Geschichte

Deutsch 
fortgeführte 	
Fremdsprache

Mathematik 
Kunst

Mathematik 
Physik

Grundkurse

Deutsch – – x x

Mathematik x x – –

Kunst x – – –

Musik – x – x

fortgeführte Fremdsprache mit 
3 Wochenstunden

x x x x

fortgeführte Fremdsprache mit 
2 Wochenstunden

x – x x

Geschichte – x x x

G/R/W x x x x

Geographie x x x x

Biologie x x x x

Chemie x x x x

Physik x x x –

Evangelische Religion x – – x

Katholische Religion – – x –

Ethik – x – –

Sport x x x x

Wochenstunden 35 35 35 35

Ersetzungs- und Ergänzungsregelungen 	
für Grundkurse
Die Grundkursfächer Geographie und Gemein­
schaftskunde/Rechtserziehung/Wirtschaft kön­
nen durch je eines der Grundkursfächer Astrono­
mie, Informatik, Philosophie, weitere fortgeführte 
Fremdsprache oder durch einen fächerverbin­
denden Grundkurs ersetzt werden. Das Grund­
kursfach Biologie kann nur durch Belegung eines 
fächerverbindenden Grundkurses, mit überwie­
gend naturwissenschaftlichem Bezug ersetzt 
werden. 

Die mit zwei Wochenstunden unterrichtete fort­
geführte Fremdsprache kann entfallen, wenn ein 
Grundkursfach mit Ausnahme von Sport und 
Fremdsprache entweder mit bilingualem Unter­
richt in dieser Fremdsprache oder im Unterricht 
in dieser Fremdsprache als Arbeitssprache durch­
geführt wird.
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Einige Beispiele für die Kursbelegung mit Ersetzungsregelung

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3 Beispiel 4

Leistungskurse

Deutsch 
Geschichte

Deutsch 
fortgeführte 	
Fremdsprache

Mathematik 
Kunst

 Mathematik 
Physik

Grundkurse

Deutsch – – x x

Mathematik x x – –

Kunst x – – –

Musik – x – x

fortgeführte Fremdsprache mit 
3 Wochenstunden

x x x x

fortgeführte Fremdsprache mit 
2 Wochenstunden

x – x ersetzt durch  
bilingualen Ge-
schichtsunterricht

Geschichte x x x x1

G/R/W ersetzt durch
Astronomie

ersetzt durch fä­
cherv. Grundkurs

ersetzt durch 
Informatik

ersetzt durch fä­
cherv. Grundkurs

Geographie ersetzt durch 
Informatik

x ersetzt durch 
Astronomie

ersetzt durch 
Informatik

Biologie ersetzt durch fä­
cherv. Grundkurs

ersetzt durch fä­
cherv. Grundkurs

x ersetzt durch fä­
cherv. Grundkurs

Chemie x x x x

Physik x x x –

Evangelische Religion x – – x

Katholische Religion – – x –

Ethik – x – –

Sport x x x x

Astronomie x – x –

fächerverbindender Grundkurs – x – x

fächerverbindender Grundkurs 
mit naturwissensch. Bezug

x x – x

Informatik x – x x

Wochenstunden 35 35 35 35

 
1  bilingual unterrichtet (mit 4 Wochenstunden)
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Weitere Hinweise
Leistungskursfächer können nicht zugleich als 
Grundkursfächer belegt werden.

Mit 0 Punkten (ungenügend) bewertete Kurse 
gelten als nicht belegt. In diesem Falle ist die 
Jahrgangsstufe zu wiederholen, wenn die Ver­
weildauer in der gymnasialen Oberstufe noch 
nicht überschritten ist. 

Der Schulleiter legt das Kursangebot für die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 an der jeweiligen 
Schule fest. Die Schüler haben keinen Anspruch 
auf ein bestimmtes Kursangebot. 

Den Schülern wird mitgeteilt, welchen Kursen  
sie zugeordnet worden sind; sie haben keinen 
Anspruch auf Aufnahme in einen bestimmten 
Kurs oder die Zuordnung zu einem bestimmten 
Kurslehrer. 

Wahl der Kurse

Jeder Schüler trägt die von ihm gewählten 
Kurse in den Belegplan ( S. 28), der �
in dieser oder ähnlicher Form von der Schule 
bereitgestellt wird, ein. 
Jedes Fach, welches als Abiturprüfungsfach 
gewählt werden soll, muss in der gym
nasialen Oberstufe durchgehend belegt 
worden sein. 
Die Leistungen aus allen gewählten Kursen 
gehen in die Gesamtqualifikation ein. 

>

>

>

 Vorgehen bei der Kurswahl

1.	 Tragen Sie Ihre persönlichen Angaben in �
den Belegplan ein. 

2.	 Entscheiden Sie sich für Ihr erstes Leistungs-
kursfach: Deutsch oder Mathematik. �
Berücksichtigen Sie dabei Ihre persönlichen 
Interessen und Neigungen. Dieses Fach ist 
in jedem Falle schriftliches Prüfungsfach. 
Bedenken Sie auch, dass Deutsch und 
Mathematik immer Prüfungsfächer sein 
müssen, auch wenn Sie diese als Grund-
kursfächer wählen 

3.	 Wählen Sie Ihr zweites Leistungskursfach: �
fortgeführte Fremdsprache oder Physik 
oder Geschichte oder Kunst (wenn an Ih-
rer Schule möglich) oder Chemie (wenn 
an Ihrer Schule möglich).�
Berücksichtigen Sie dabei Ihre persön-
lichen Interessen und Neigungen. Dieses 
Fach ist in jedem Falle schriftliches Prü-
fungsfach.�
Sperren Sie die von Ihnen gewählten Leis
tungskursfächer in der Spalte »Belegung« 
bei den Grundkursfächern. �
Wenn Sie Kunst als Leistungskursfach �
gewählt haben, sperren Sie neben Kunst 
auch Musik in der Spalte »Belegung« bei 
den Grundkursfächern.

4.	 Prüfen Sie anhand des Kursangebots Ihrer 
Schule, ob Sie Grundkurse in  Astronomie, 
Philosophie, Informatik, fortgeführter 
Fremdsprache oder fächerverbindende 
Grundkurse belegen möchten. Kreuzen Sie 
dabei das Fach an, welches Sie durch diese 
Grundkurse ersetzen möchten.  �
Bedenken Sie, dass Fächer, die Sie ersetzen, 
nicht Prüfungsfächer sein können. Haben �
Sie Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/
Wirtschaft und Geographie ersetzt, ist �
Geschichte verpflichtendes Prüfungsfach 
in der Abiturprüfung.�
Sie können insgesamt maximal drei 
Fächer ersetzen. Biologie kann nur durch 
einen fächerverbindenden Grundkurs mit 
überwiegendem naturwissenschaft-
lichem Bezug ersetzt werden.
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5.	 Sperren Sie nun die durch Sie ersetzten 
Fächer in der Spalte »Belegung« bei den 
Grundkursfächern.

6.	 Soweit Kunst und Musik nicht gesperrt 
sind, entscheiden Sie, welches Fach Sie als 
Grundkursfach belegen wollen und sper-
ren Sie das andere Fach in der Spalte �
»Belegung« bei den Grundkursfächern.

 7.	 Entscheiden Sie, welches der Fächer Evan-
gelische Religion, Katholische Religion 
oder Ethik Sie belegen möchten und sper-
ren Sie die anderen Fächer in der Spalte 
»Belegung« bei den Grundkursfächern.

 8.	 Sollten Sie am Sportunterricht nicht teil-
nehmen können, sperren Sie das Fach 
Sport in der Spalte »Belegung« bei den 
Grundkursfächern. Wählen Sie in diesem 
Fall ein weiteres Grundkursfach. Lassen 
Sie sich unbedingt durch den Oberstufen
berater beraten. 

 9.	 Kreuzen Sie nun alle Grundkursfächer in �
der Spalte »Belegung« an, die nicht ge-
sperrt sind. Das sind die für Sie beleg-
pflichtigen Grundkurse. 

10.	Tragen Sie in der Tabelle zur Fremdspra-
chenfolge die von Ihnen besuchten 2. und 
ggf. 3. Fremdsprachen ein, mit den Klassen-
stufen, in denen Sie diese besucht haben. �
Diese Angaben sind für die Zulassung zur 
Abiturprüfung notwendig. 

11.	 Tragen Sie das von Ihnen in den Klassen
stufen 8 bis 10 besuchte Profil ein. 

12.	 Unterschreiben Sie den Belegplan und �
bitten Sie auch Ihre Eltern, diesen zu �
unterschreiben.

13.	 Geben Sie den ausgefüllten Belegplan 
pünktlich beim Oberstufenberater ab. 

Leistungsermittlung 	
und Leistungsbewertung

In der gymnasialen Oberstufe erfolgt die Bewer­
tung der Schülerleistungen in Form von Punkten. 
Der bekannten 6-Noten-Skala werden Punkte von 
0 bis 15 zugeordnet. Dadurch ist eine differen­
ziertere Leistungsbewertung möglich. 

Die Zuordnung erfolgt nach folgendem Schema: 

Note sehr gut gut befriedigend

1 + 1 1 – 2 + 2 2 – 3 + 3 3 –

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7

Note ausreichend mangelhaft ungenügend

4 +� 4 4 – 5 + 5 5 – 6

Punkte 6 5 4 3 2 1 0

Für die in Grund- und Leistungskursen erbrach­
ten Leistungen erhalten die Schüler für jedes 
Halbjahr ein Kurshalbjahreszeugnis. Alle in der 
gymnasialen Oberstufe belegten Kurse werden 
mit einer Kurshalbjahrespunktzahl bewertet. 

Der Besuch von Arbeitsgemeinschaften wird bei 
regelmäßiger Teilnahme auf Antrag des Schülers 
auf dem Kurshalbjahreszeugnis vermerkt. Der 
Schüler kann auch beantragen, dass eine auf die 
Schule bezogene ehrenamtliche Tätigkeit auf 
dem Kurshalbjahreszeugnis vermerkt wird. 

Klausuren
Anstelle von Klassenarbeiten werden in der  
gymnasialen Oberstufe Klausuren geschrieben. 

Mindestanzahl von Klausuren:

Leistungskurs Grundkurs (mit Aus- 
nahme von Sport)

11/I 2 1

11/II 2 1

12/I 2 1

12/II 1 1

Die Anzahl der Klausuren darf 18 je Kurshalbjahr 
nicht überschreiten. 
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Arbeitszeit

bis zu 90 Minuten
In Deutsch, Fremdsprachen und Kunst kann 
die Arbeitszeit bis zu 180 Minuten betragen.
In den schriftlichen Prüfungsfächern kann in 
Vorbereitung der Prüfung eine Klausur auch 
über die für die Prüfung vorgesehene Ar-
beitszeit geschrieben werden. 

Versäumnis

Versäumt ein Schüler eine Klausur aus 
Gründen, die er zu vertreten hat, wird die 
Klausur mit 0 Punkten bewertet. Hat der 
Schüler die Gründe nicht zu vertreten, ent-
scheidet der Kursfachlehrer, ob die Klausur 
nachzuholen ist. Bei erheblichen Unterrichts-
versäumnissen kann der Kursfachlehrer eine 
gesonderte Leistungsermittlung ansetzen. 

Komplexe Leistungen
Jeder Schüler hat in der Klassenstufe 10 oder in 
den Jahrgangsstufen 11 oder 12 eine Komplexe 
Leistung zu erbringen. 
Komplexe Leistungen können sein:

die Erarbeitung und Dokumentation von 
umfangreichen Arbeitsprozessen, 
umfangreiche schriftliche Arbeiten,
anforderungsbezogene Berichte, insbeson
dere über Praktika und Exkursionen oder
die selbstständige Planung, Durchführung 
und Auswertung von Experimenten.

Als Komplexe Leistung zählt insbesondere  
die Anfertigung einer Besonderen Lernleistung. 

vgl. Besondere Lernleistung, S. 23

>
>

>

>

>

>
>

>



Jede Komplexe Leistung muss eine Präsentation 
der Arbeitsergebnisse beinhalten. Schüler, die in 
Abstimmung mit der Schule regelmäßig Lehrver­
anstaltungen einer Hochschule besuchen (Früh­
studierende), sind von der Verpflichtung der Ein­
bringung einer Komplexen Leistung befreit. 
Auf Beschluss der Fachkonferenz kann für einen 
Kurs an Stelle einer Klausur eine Komplexe Leis­
tung in die Bewertung einfließen. 

Gesamtbewertung eines Kurshalbjahres
Die Gesamtbewertung für die in einem Grund- 
oder Leistungskurs erbrachten Leistungen setzt 
sich in jedem Kurshalbjahr zusammen aus 

der Bewertung der in Klausuren �
und Komplexen Leistungen erbrachten 
Leistungen und
der Bewertung der übrigen schriftlichen, 
mündlichen und praktischen Leistungen. 

Die Gewichtung der beiden Teilbewertungen 
liegt im pädagogischen Ermessen des Kursfach­
lehrers. Er teilt zu Beginn des Kurshalbjahres die 
entsprechende Gewichtung und die Anzahl der 
Klausuren in dem entsprechenden Kurs den 
Schülern und deren Eltern mit. 

Im Fach Sport wird die Gesamtbewertung im 
Kurshalbjahr aus den in den einzelnen Sport­
arten erteilten Bewertungen gebildet. Sie wer­
den entsprechend den zeitlichen Anteilen im 
Halbjahr gewichtet. 

Alle Kurshalbjahresnoten werden für jedes 
Kurshalbjahr in einem Kurshalbjahreszeugnis
dokumentiert.

Kurshalbjahreszeugnis, S. 29

>

>


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Abiturprüfung und Gesamtqualifikation

Abiturprüfung

Zur Abiturprüfung wird ein Schüler zuge‑ 
lassen, der

sich ordnungsgemäß zur Abiturprüfung �
angemeldet hat,
zum ersten oder zum zweiten Male an �
der Abiturprüfung teilnimmt,
die Verweildauer in der gymnasialen �
Oberstufe bis zum Ende des Prüfungszeit-
raumes nicht überschreiten wird, die 
erforderlichen Kurse belegt hat und in die 
Gesamtqualifikation einbringen kann,
die für den Block I erforderliche Mindest-
punktzahl erreicht hat oder mit Einbe
ziehung der Ergebnisse aus dem Kurshalb-
jahr 12/II erreichen kann.

Die Abiturprüfung erfolgt in 5 Prüfungsfächern

1. �Leistungskursfach (P1) 
schriftlich (240 – 300 Minuten)

2. �Leistungskursfach (P2) 
schriftlich (240 – 300 Minuten)

3. �Grundkursfach (P3) 
schriftlich (180 – 240 Minuten)

4. �Grundkursfach (P4)  
mündlich (30 Minuten)

5. �Grundkursfach (P5) 
mündlich (30 Minuten)

>

>

>

>

Der Schüler bestimmt zu Beginn des Kurshalb­
jahres 12/I seine Abiturprüfungsfächer und  
meldet sich mit dem auf  S. 30 dargestellten 
Formular zur Prüfung an. 

Die Prüfung findet am Ende des Kurshalbjahres 
12/II statt. Die Prüfungstermine legt das Säch­
sische Staatsministerium für Kultus zentral fest. 

Zu den Abiturprüfungsfächern gehören in jedem 
Falle Deutsch und Mathematik.

Am Sorbischen Gymnasium Bautzen kann  
Sorbisch an Stelle des Faches Deutsch treten.

Aus jedem der drei Aufgabenfelder muss sich 
mindestens ein Fach unter den Abiturprüfungs­
fächern befinden. 

Unter den Abiturprüfungsfächern muss sich eine 
Naturwissenschaft (Biologie, Chemie oder Physik) 
oder eine fortgeführte Fremdsprache befinden. 
(Diese Regelung entfällt bei Wahl des Leistungs­
kursfaches Kunst und gleichzeitiger Einbringung 
einer Besonderen Lernleistung,  vgl. Besondere 
Lernleistung, S. 23 ff.). 

Eine in Klassenstufe 10 begonnene Fremdsprache 
kann kein Prüfungsfach sein.  	

Einige Grundkursfächer können nur mündliches 
Prüfungsfach P4 oder P5 sein. 
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Mögliche Grundkursprüfungsfächer

Grundkursfach schriftliche Prüfung (P3) 	
möglich

mündliche Prüfung (P4 oder P5) 
möglich

Deutsch ja ja

Mathematik ja ja

Kunst nein ja

Musik nein ja

fortgeführte Fremdsprache nein ja

Geschichte ja ja

G/R/W ja ja

Geographie ja ja

Biologie ja ja

Chemie ja ja

Physik ja ja

Evangelische Religion nein1 ja

Katholische Religion nein1 ja

Ethik nein ja

Sport nein nein

Astronomie nein nein

Informatik nein ja2

Philosophie nein nein

weitere fortgeführte Fremdsprache, 
mit der ein Fach ersetzt wurde

nein nein

fächerverbindender Grundkurs nein nein

1  An Schulen in kirchlicher Trägerschaft kann das Fach auch schriftliches Prüfungsfach P3 sein.
2  Außer Grundkurs Informatik für Schüler des sprachlichen Profils.

Es besteht die Möglichkeit, an Stelle der münd­
lichen Prüfung P5 eine Besondere Lernleistung in 
die Gesamtqualifikation einzubringen. Die Rege­
lungen zur Besonderen Lernleistung werden auf 
Seite 23 ff. erläutert. 

In diesem Falle hat der Schüler die schriftlichen 
Prüfungen in beiden Leistungskursfächern und 
einem Grundkursfach (P3) sowie eine mündliche 
Prüfung (P4) zu absolvieren. 
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Beispiel für die Wahl der Prüfungsfächer

Ein Schüler hat die Leistungskursfächer Mathematik und Geschichte belegt. Daraus ergibt sich:

1. Prüfungsfach Mathematik – Leistungskurs schriftlich

2. Prüfungsfach  Geschichte – Leistungskurs schriftlich

3. Prüfungsfach schriftlich

4. Prüfungsfach mündlich

5. Prüfungsfach mündlich

Da Deutsch und Mathematik Prüfungsfächer sein müssen, ist zu entscheiden, ob Deutsch schriftlich 
(P3) oder mündlich (P4) geprüft werden soll. 
Mögliche Entscheidung: 

1. Prüfungsfach Mathematik – Leistungskurs schriftlich

2. Prüfungsfach  Geschichte – Leistungskurs schriftlich

3. Prüfungsfach schriftlich

4. Prüfungsfach Deutsch – Grundkurs mündlich

5. Prüfungsfach mündlich

 
Nun ist zu entscheiden, ob eine Besondere Lernleistung eingebracht werden soll.  
Wenn ja, rückt diese an Stelle des 5. Prüfungsfaches:

1. Prüfungsfach Mathematik – Leistungskurs schriftlich

2. Prüfungsfach  Geschichte – Leistungskurs schriftlich

3. Prüfungsfach schriftlich

4. Prüfungsfach Deutsch – Grundkurs mündlich

5. Prüfungsfach Besondere Lernleistung

 
Mit Deutsch und Mathematik sind die Aufgabenfelder I und III in jedem Falle bereits unter  
den Prüfungsfächern enthalten. Es ist zu prüfen, ob das Aufgabenfeld II bereits abgedeckt ist.  
In unserem Beispiel ist das durch Geschichte erfüllt. Ansonsten ist ein gesellschaftswissenschaftliches 
Prüfungsfach zu wählen.
Abschließend ist zu prüfen, ob sich eine Naturwissenschaft oder eine Fremdsprache unter den Prü­
fungsfächern befindet. Das ist im Beispiel noch nicht der Fall. 
Eine mögliche Entscheidung wäre: 

1. Prüfungsfach Mathematik – Leistungskurs schriftlich

2. Prüfungsfach  Geschichte – Leistungskurs schriftlich

3. Prüfungsfach Biologie – Grundkurs schriftlich

4. Prüfungsfach Deutsch – Grundkurs mündlich

5. Prüfungsfach Besondere Lernleistung
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Weitere Hinweise
Das Grundkursfach Informatik kann für Schüler, 
die einen Grundkurs nach dem speziellen Lehr­
plan für Schüler des sprachlichen Profils besucht 
haben, nicht als Prüfungsfach gewählt werden. 

Hat der Schüler an einem Gymnasium mit ver­
tiefter Ausbildung den Leistungskurs Musik oder 
den Leistungskurs Sport belegt, tritt an Stelle der 
schriftlichen Prüfung eine Fachprüfung, die sich 
aus einem schriftlichen und einem praktischen 
Teil zusammensetzt. 

Die schriftlichen Prüfungen in den Leistungskurs­
fächern in den neuen Fremdsprachen enthalten 
einen praktischen Teil. 

Für Schüler, die die schriftliche Prüfung ganz oder 
teilweise aus einem wichtigen Grund, insbeson­
dere wegen Krankheit versäumt haben, wird vom 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus je Fach 
ein Nachprüfungstermin festgelegt. 

Kann der Schüler aus einem wichtigen Grund 
auch daran nicht teilnehmen, kann er in der Re­
gel die Prüfung erst im Prüfungszeitraum des 
folgenden Schuljahres ablegen. In diesem Falle ist 
die Jahrgangsstufe 12 zu wiederholen. Er kann 
aber beim Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses, in der Regel dem Schulleiter, einen An­
trag auf Anerkennung eines außergewöhnlichen 
Härtefalles stellen. Bei Anerkennung des An­
trages durch den Prüfungsausschuss kann ein 
früherer Prüfungstermin festgesetzt werden. Der 
Schüler sollte stets um ein sofortiges Beratungs­
gespräch mit dem Oberstufenbetreuer bitten.  

Ermittlung der  
Gesamtqualifikation

Die Gesamtbewertung, die für die Zuerkennung 
der allgemeinen Hochschulreife maßgebend ist, 
setzt sich aus zwei Blöcken zusammen. 

Block I umfasst die Leistungen �
in den Grund- und Leistungskursen. 
Block II umfasst die Leistungen �
in der Abiturprüfung. 

Block I
Im Block I werden alle Kurshalbjahresergebnisse 
eingebracht. Das Gesamtergebnis berechnet sich 
wie folgt:

Summe aller Kurshalbjahresergebnisse   
·  40

 
  Anzahl der Kurshalbjahresergebnisse  

Leistungskursfächer werden dabei doppelt be­
rücksichtigt. Das heißt, dass sowohl die erreichte 
Punktzahl in jedem Kurshalbjahr doppelt in die 
Summe eingeht als auch, dass jedes Kurshalbjahr 
in einem Leistungskursfach zweimal in die An­
zahl der Kurshalbjahresergebnisse eingeht. 

>

>
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Beispiel für die Berechnung des Ergebnisses von Block I

Es wurden folgende Leistungen erreicht: 

Fach Bewertung (Halbjahresergebnisse in einfacher Wertung)

Jahrgangsstufe 11 Jahrgangsstufe 12

1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld

Deutsch (LF) 10 11 12 10

Englisch 7 8 10 11

Französisch 10 12 9 9

Kunst 10 14 15 15

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Geschichte (LF) 10 13 13 13

Gemeinschaftskunde/
Rechtserziehung/ 
Wirtschaft

8 10 11 12

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld

Mathematik 12 12 11 10

Biologie 8 8 9 10

Chemie 6 7 8 7

Physik 10 10 11 9

Ethik 11 11 8 9

Sport 10 10 12 13

Informatik 10 9 9 9

Deutsch und Geschichte sind die Leistungskurs­
fächer. 

Summe der Kurshalbjahresergebnisse: 
Die Summe der in den Leistungskursfächern  
erbrachten Leistungen wird mit 2 multipliziert:
(10 + 11 + 12 + 10 + 10 + 13 + 13 + 13) · 2 = 184
Die Summe der in den Grundkursen erbrachten 
Leistungen beträgt: 440.
Die Summe der Kurshalbjahresergebnisse be­
trägt damit 184 + 440 = 624.

Anzahl der Kurshalbjahresergebnisse:
Die 8 Kurshalbjahresergebnisse aus Leistungs­
kursen werden doppelt gezählt, es ergibt sich 16. 
Der Schüler hat 11 Grundkursfächer über 4 Kurs­
halbjahre durchweg belegt, daraus resultieren  
44 Kurshalbjahresergebnisse. 
Die Gesamtanzahl der Kurshalbjahresergebnisse 
ist damit 16 + 44 = 60.

Summe Kurshalbjahresergeb.  
·  40 = 

624
  ·  40  =  416

 
 Anzahl Kurshalbjahresergeb.                 60

Ergebnis: Im Block I wurden 416 Punkte erreicht. 
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Weitere Hinweise
Ein nicht ganzzahliges Ergebnis wird mathema­
tisch gerundet. 

Im Block I müssen mindestens 200 Punkte 
erreicht werden. Maximal sind 600 Punkte 
möglich.  Kein Kurshalbjahresergebnis darf 0 
Punkte betragen. 

Block II 
Im Block II werden die erreichten Punkte in den  
fünf Abiturprüfungen jeweils vierfach gewertet. 

Beispiel für die Berechnung des Ergebnisses von Block II
Es wurden folgende Prüfungsergebnisse erzielt: 

Fach Art der Abiturprüfung erreichte Punktzahl

Leistungskursfächer

Deutsch schriftliche Prüfung P1 13

Geschichte schriftliche Prüfung P2 10

Grundkursfächer

Mathematik schriftliche Prüfung P3 11

Informatik mündliche Prüfung P4 10

Englisch mündliche Prüfung P5 8

Maximal 12 Kurshalbjahresergebnisse dürfen 
unter 5 Punkten liegen, davon maximal 8 in Leis­
tungskursen. Bei den Leistungskursen bezieht 
sich die Angabe bereits auf die doppelte Wer­
tung; in einfacher Wertung dürfen deshalb maxi­
mal vier Kurshalbjahresergebnisse in den Leis­
tungskursen unter 5 Punkten liegen.

Die Summe der erreichten Punkte wird mit vier 
multipliziert: (13 + 10 + 11 + 10 + 8) · 4 = 208
Im Block II wurden 208 Punkte erreicht. 

In einem Abiturprüfungsfach findet zusätzlich 
eine mündliche Prüfung statt, wenn 

die Prüfungsleistung in diesem Fach mit 0 
Punkten bewertet wurde oder
der Schüler (oder bei minderjährigen Prü-
fungsteilnehmern dessen Eltern) die zusätz-
liche mündliche Prüfung beantragen. 

Der vierfache Wert der Punktzahl der Prüfung  
in diesem Abiturprüfungsfach wird nach  
 der Tabelle zur Bildung der Gesamtpunktzahl, 
S. 35, gebildet. 

>

>

Weitere Hinweise
Im Block II müssen mindestens 100 Punkte er­
reicht werden. Maximal sind 300 Punkte möglich. 

In vierfacher Wertung müssen in mindestens drei 
Prüfungen jeweils mindestens 20 Punkte erreicht 
werden. In mindestens einem Leistungskursfach 
müssen in vierfacher Wertung 20 Punkte erreicht 
werden. Das heißt, dass mindestens drei Prü­
fungen, darunter mindestens eine in einem Leis­
tungskursfach, in einfacher Wertung mit 5 Punk­
ten oder besser bewertet sein müssen. 

Keine Prüfungsleistung darf mit 0 Punkten 
bewertet sein. Wurde in einem Prüfungsfach 
wegen einer Bewertung der Prüfungsleistung 
mit 0 Punkten eine zusätzliche mündliche 
Prüfung absolviert, darf das Ergebnis der zusätz­
lichen mündlichen Prüfung nicht wieder  
0 Punkte betragen. 
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Ermittlung der Gesamtqualifikation: 
Die Punktzahlen aus den Blöcken I und II werden 
addiert. 

In den oben stehenden Beispielen würde  
der Schüler insgesamt  416 + 208 = 624  Punkte 
erreicht haben. 

Die erreichte Gesamtpunktzahl wird nach der 
folgenden Tabelle in die Abiturdurchschnittsnote 
umgerechnet. Diese Durchschnittsnote gewähr­
leistet die Vergleichbarkeit der Abschlüsse inner­
halb der Bundesrepublik Deutschland.

Punkte	 Durchschnittsnote
	 900 – 823	 1,0
	 822 – 805	 1,1
	 804 – 787	 1,2
	 786 – 769	 1,3
	 768 – 751	 1,4
	 750 – 733	 1,5
	 732 – 715	 1,6
	 714 – 697	 1,7
	 696 – 679	 1,8
	 678 – 661	 1,9
	 660 – 643	 2,0
	 642 – 625	 2,1
	 624 – 607	 2,2
	 606 – 589	 2,3
	 588 – 571	 2,4
	 570 – 553	 2,5
	 552 – 535	 2,6
	 534 – 517	 2,7
	 516 – 499	 2,8
	 498 – 481	 2,9
	 480 – 463	 3,0
	 462 – 445	 3,1
	 444 – 427	 3,2
	 426 – 409	 3,3
	 408 – 391	 3,4
	 390 – 373	 3,5
	 372 – 355	 3,6
	 354 – 337	 3,7
	 336 – 319	 3,8
	 318 – 301	 3,9
	 300	 4,0

Die allgemeine Hochschulreife wird zuerkannt, 
wenn 

in den Blöcken I und II die erforderlichen 
Mindestpunktzahlen und 
die Mindestpunktzahlen innerhalb dieser 
Blöcke 

erreicht wurden. 

>

>
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Besuchsdauer
Die Besuchsdauer in der gymnasialen Oberstufe 
beträgt 2 Jahre. Sie kann in bestimmten Fällen 
verlängert werden. 

Bei Wiederholung einer Jahrgangsstufe, freiwillig 
oder weil der Erwerb der allgemeinen Hochschul­
reife sonst nicht mehr möglich wäre, kann sie  
um ein Jahr verlängert werden. Die Besuchsdau­
er beträgt dann 3 Jahre. 

Wird die allgemeine Hochschulreife nicht erwor­
ben, z. B. wegen einer zu geringen Punktzahl im 
Block II, ist die Wiederholung der Jahrgangsstufe 
12 möglich. Die Besuchsdauer beträgt dann 3,  
falls zuvor bereits eine Jahrgangsstufe wieder­
holt wurde, 4 Jahre. Ein längerer Besuch der gym­
nasialen Oberstufe ist ausgeschlossen. 1

Wiederholung einer Jahrgangsstufe

Die Jahrgangsstufe 11 ist zu wiederholen, 
wenn am Ende dieser Jahrgangsstufe fest-
steht, dass die Voraussetzungen zur Zulas-
sung zur Abiturprüfung nicht erfüllt werden 
können. 
Die Jahrgangsstufe 12 ist zu wiederholen, 
wenn die allgemeine Hochschulreife nicht 
erworben wurde. 
Eine Jahrgangsstufe kann auch auf Antrag 
der Eltern oder des volljährigen Schülers frei-
willig wiederholt werden. 

Mit Genehmigung des Schulleiters ist ausnahms­
weise auch eine Wiederholung der Kurshalbjahre 
11/II und 12/I möglich. Der Antrag dafür ist bis 
zum Ende des Kurshalbjahres 12/I zu stellen. 

>

>

>

Wiederholung und Besuchsdauer

Im Falle einer Wiederholung hat der Schüler 
keinen Rechtsanspruch auf ein bestimmtes Kurs­
angebot. 

Die Besuchsdauer darf durch Wiederholungen 
nicht überschritten werden. 

Weitere Hinweise
Im Wiederholungsfall ist der Schüler verpflichtet, 
den Unterricht regelmäßig zu besuchen. 

In die Gesamtqualifikation können für die wie­
derholten Kurshalbjahre nur Leistungen aus dem 
Wiederholungszeitraum einfließen. 

Hat ein Schüler an der Abiturprüfung teilge­
nommen und die Voraussetzungen zum Erwerb 
der allgemeinen Hochschulreife nicht erfüllt,  
so ist die gesamte Jahrgangsstufe 12 einschließ­
lich der Prüfung zu wiederholen. Eine nicht 
bestandene Abiturprüfung kann nur einmal 
wiederholt werden. 

1 �Für Schüler der Gymnasien mit vertiefter sportlicher oder  
musischer Ausbildung ist eine Schulzeitdehnung möglich.
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Besondere Lernleistung

Besondere Lernleistungen sind: 

ein umfassender Beitrag in einem vom 
Freistaat Sachsen geförderten Leistungs-
wettbewerb, einem vergleichbaren Bundes-
wettbewerb oder einem internationalen 
Leistungswettbewerb,
eine umfangreiche Jahresarbeit mit wissen-
schaftspropädeutischen Schwerpunkten,
die Aufarbeitung eines umfassenden, �
auch fachübergreifenden Projektes oder 
Praktikums. 

Der Umfang der Besonderen Lernleistung soll 
dem eines Kurses von mindestens zwei Kurshalb­
jahren entsprechen. 

Die Besondere Lernleistung kann einen prak­
tischen Teil enthalten. Sie ist schriftlich zu 
dokumentieren und in einem Kolloquium zu 
verteidigen.

Ziele
Die Erarbeitung einer Besonderen Lernleistung 
ist ein selbst gewählter, aber auch selbst ver­
antworteter Beitrag zur Erhöhung der Studier­
fähigkeit. 

Die Erarbeitung einer Besonderen Lernleistung 
wird größere Klarheit über das Arbeitsverhalten 
der Schüler und über Breite und Tiefe seiner 
Interessen bringen. Sie unterstützt insbesondere 
die Vorbereitung auf ein Hochschulstudium. 

Mit der Erarbeitung einer Besonderen Lernleis­
tung werden kooperative Fähigkeiten entwickelt. 

Am Landesgymnasium St. Afra ist das Erstellen 
einer Besonderen Lernleistung Pflicht. 

1.

2.

3.

Themen

Ausgehend von den oben genannten Zielen er­
schließt sich ein breites Handlungsfeld für eigen­
verantwortetes Lernen.

Die Kooperation mit außerschulischen Partnern 
wie Hochschulen, Verbänden, Unternehmen, 
Kirchen, politischen und sozialen Einrichtungen 
wird nicht nur akzeptiert, sondern gefördert. 
Themenfelder sind u. a. forschendes Lernen, 
künstlerische Tätigkeit oder demokratisch-sozi­
ales Lernen. 

Im Idealfall finden die Gymnasiasten ihre The­
men selbst. Sie suchen sich Betreuer an der 
Schule und Kooperationspartner und treffen 
selbstständig die erforderlichen Absprachen. 

Vor allem aus dem Unterricht in Grund- und 
Leistungskursen, fächerverbindenden Kursen, 
Projekten oder Praktika können Themen abgelei­
tet werden. Auch vom Freistaat geförderte 
Schüler-Wettbewerbe bieten Themen für die 
Besondere Lernleistung. 

Zur Themenfindung sind auch geeignet:

Mitarbeit an Projekten von Hochschulen, 
Institutionen, Unternehmen,
Mitarbeit an künstlerischen Projekten,
Mitarbeit an ökonomischen, ökologischen, 
sozialen und anderen gesellschaftlichen 
Projekten,
Exkursionen,
Fortführung von Projekten aus dem 
Profilunterricht.

Weitere Möglichkeiten ergeben sich aus Angebo­
ten der Hochschulen.

>

>
>

>
>
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Zu erwarten ist, dass die Themen zunächst als 
Arbeitsthemen vorgelegt werden, die ihre Präzi­
sierung durch den Arbeitsprozess erfahren. 

Betreuung
Der Schüler wird durch einen geeigneten Fach­
lehrer betreut. Die Schule hat gegenüber Schü­
lern, die sich für eine Besondere Lernleistung ent­
scheiden, eine Beratungs- und Betreuungspflicht. 

In Abhängigkeit von den regionalen Möglich­
keiten und den Erfordernissen des Themas ist die 
Einbeziehung außerschulischer Partner für die 
Betreuung und die Begutachtung der Besonde­
ren Lernleistung wünschenswert. 

Belegung und Einbringung
Die persönliche Entscheidung, eine Besondere 
Lernleistung erarbeiten zu wollen, trifft der 
Schüler in der Jahrgangsstufe 11. Mit der Wahl der 
Abiturprüfungsfächer und der Anmeldung zur 
Abiturprüfung zu Beginn der Jahrgangsstufe 12 
entscheidet der Schüler dann verbindlich, ob er die 
Besondere Lernleistung im Block II  und damit in 
die Gesamtqualifikation einbringen will.  
Die Bewertung der Besonderen Lernleistung tritt 
dann an Stelle des mündlichen Prüfungsfaches P5. 

Vor der Wahl der Abiturprüfungsfächer und der 
Entscheidung zur Einbringung legt der Schüler 
seinem betreuenden Fachlehrer eine Konzeption 
für die Erarbeitung einer Besonderen Lernleis­
tung vor. Aus der Konzeption müssen Gegen­
stand, Ziele, Methoden und Erkenntnisgewinn 
bzw. Neuwert der Besonderen Lernleistung her­
vorgehen. Empfehlenswert ist die Durchführung 
einer Konzeptionsverteidigung. 

Hat sich der Schüler für die Einbringung einer 
Besonderen Lernleistung entschlossen, kann für 
ihn die Belegpflicht für eines der Grundkursfächer 

Geographie,
Gemeinschaftskunde/Rechts‑�
erziehung/Wirtschaft oder
Biologie

in der Jahrgangsstufe 12 entfallen. 

Für das Grundkursfach Biologie kann die Beleg­
pflicht nur entfallen, wenn die Besondere Lernleis­
tung einen überwiegend naturwissenschaft­
lichen Bezug enthält. 

Generell ist zu beachten, dass die Besondere 
Lernleistung noch nicht anderweitig im Rahmen 
der Schule eingebracht worden ist, z. B. als Kom­
plexe Leistung. Der Termin für die Abgabe der 
schriftlichen Arbeit wird jährlich durch das Säch­
sische Staatsministerium für Kultus bekannt ge­
geben und liegt am Ende des Kurshalbjahres 12/I. 
Das Kolloquium findet zeitnah zu den Abitur­
prüfungen statt. Das Abitur ist nicht bestanden, 
wenn sich der Schüler für die Einbringung einer 
Besonderen Lernleistung entschieden hat, ihr 
Ergebnis aber mit insgesamt 0 Punkten bewertet 
wurde. 

Anforderungen und Bewertung
Praktischer Beitrag, schriftliche Arbeit, 	
Kolloquium
Bedingungen für die Anerkennung einer Arbeit 
als Besondere Lernleistung sind gezielte Aufar­
beitung und systematische Reflexion von Arbeits­
gegenstand, Arbeitsverlauf und Arbeitsergebnis. 
Diese Forderungen gelten ausnahmslos für alle 
Themen. Innerhalb der Besonderen Lernleistung 
ist die Erarbeitung praktischer Beiträge (z. B. 
künstlerische Arbeiten, Entwicklung von Medien 
und Funktionsmodellen, Aufgabenlösungen in 
Leistungswettbewerben) möglich.

>
>

>
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Wesentlicher Bestandteil der Besonderen Lernleis­
tung ist in jedem Fall eine schriftliche Dokumen­
tation, die in einem Kolloquium zu präsentieren 
ist. Die schriftliche Dokumentation, deren Um­
fang pro Schüler mindestens 15 Seiten und maxi­
mal 60 Seiten betragen soll, wird in anspre­
chender äußerer Form vorgelegt. Dazu gehören 
eine saubere und übersichtliche Ausführung 
ebenso wie eine ansprechende äußere Gestal­
tung.

Die Dokumentation enthält z. B.

in der Einleitung: die Erläuterung und 
Abgrenzung des Themas, die Begründung 
seiner Relevanz;
im Hauptteil: den Nachweis der Verwen-
dung angemessener Methoden, das geeig-
nete Fixieren und die übersichtliche Darstel-
lung der Ergebnisse sowie ggf. deren 
kritische Diskussion sowie eine kritische 
Methodenreflexion;
im Schlussteil: die Darstellung möglicher 
Konsequenzen, Querverbindungen, Anwen-
dungen und Auswirkungen.

Ein normgerechtes Quellenverzeichnis, eine Ei­
genständigkeitserklärung und ein möglicher An­
hang sowie eine Kurzfassung sollten die Arbeit 
abschließen. Das abschließende Kolloquium 
dient der Präsentation des Arbeitsergebnisses. 
Die Schüler weisen sich als Autoren der Arbeit 
mit fundierten Kenntnissen zu Zielen, Methoden, 
inhaltlichen Details und Ergebnissen aus.

>

>

>

Leistungsermittlung und Leistungsbewertung
In der schriftlichen Dokumentation soll der Schü­
ler nachweisen, dass er Methoden, die auf wis­
senschaftliches Arbeiten vorbereiten, beherrscht. 

Bewertungsgrundlagen für die schriftliche Doku­
mentation sind u. a.:

Originalität, Kreativität, Selbstständigkeit 
und Problemorientierung, 
Erkenntniszugewinn bzw. Neuwert,
Konzentration auf das Wesentliche,
Wert und Umfang der Argumente,
Präzision und logische Nachvollziehbarkeit 
der Darstellung,
Qualität und Umfang der Recherchen,
Reflexion und Diskussion der Methoden und 
Ergebnisse,
Benennen der Gültigkeitsbedingungen der 
Ergebnisse,
exakte Dokumentation des Arbeitsprozesses,
fachliche Richtigkeit,
Erfüllung formaler Kriterien und stilistische 
Angemessenheit. 

Die schriftliche Dokumentation der Besonderen 
Lernleistung wird vom betreuenden Fachlehrer 
bewertet. Die Zweitkorrektur durch einen ande­
ren Fachlehrer ist grundsätzlich wegen der Abi­
turrelevanz der Ergebnisse notwendig. Erst- und 
Zweitkorrektor erstellen jeweils ein Gutachten 
zur Begründung der erteilten Punktzahl. In die 
Bewertung des betreuenden Fachlehrers fließen 
auch der Erfüllungsgrad schulverbindlicher for­
maler Anforderungen sowie prozessorientierte 
Aspekte der Erarbeitung der Besonderen Lern­
leistung ein.
Weitere Gutachten außerschulischer Betreuer 
bzw. die Mitarbeit weiterer Fachlehrer oder 
außerschulischer Experten bei der Erstellung von 
Gutachten sollen ermöglicht werden. Die kon­
krete Entscheidung trifft der Schulleiter. 

>

>
>
>
>

>
>

>

>
>
>



Bewertungsgrundlagen des Kolloquiums sind u. a.:

Umfang des Wissens und Könnens,
Argumentationssicherheit,
Konzentration, Logik, Verständlichkeit �
der Ausführungen,
Reaktionsfähigkeit, Engagement, Rhetorik,
Sicherheit und Schauwert der Präsentation, 
wie z. B. praktischer Vorführungen.

Die Bewertung des Kolloquiums erfolgt durch 
eine Prüfungskommission des betreffenden 
Gymnasiums, die analog der Fachprüfungskom­
mission der mündlichen Abiturprüfung zusam­
mengesetzt ist. Mitglied ist in jedem Falle der 
Betreuer. Auch hier können sich betreuende 
Fachlehrer durch externe Fachleute in Gutachter­
funktion beraten und unterstützen lassen.

Die Dauer des Kolloquiums beträgt 30 Minuten 
bei Einzelleistungen, 20 bis maximal 30 Minuten 
pro Teilnehmer bei Gruppenarbeiten. Wesentlich 
ist die lndividualisierbarkeit der Leistung des 
Einzelnen.

Die Gewichtung der mündlichen Leistung im 
Kolloquium zur schriftlichen Arbeit erfolgt im 
Verhältnis 1 : 2.

Die Gesamtpunktzahl der Besonderen Lernleis­
tungen in vierfacher Wertung wird nach einer 
Tabelle ( S. 35) ermittelt.

Sofern die Besondere Lernleistung eine prak­
tische Komponente enthält, gilt die Gewichtung: 
praktische Komponente zu schriftliche Arbeit zu 
Kolloquium wie 1 : 1 : 1. Spätestens zur Abgabe der 
schriftlichen Dokumentation muss der Schüler 
entscheiden, ob die Besondere Lernleistung auch 
eine praktische Komponente enthält. 

>
>
>

>
>

Praktische Komponenten sind z. B.:

eigenständig erarbeitete künstlerische 
Ergebnisse, 
Versuchsreihen, 
Simulationen, 
Modelle und
Computerprogramme. 

Bewertungsgrundlagen der praktischen  
Komponente sind u. a.:

Originalität,
Eigenständigkeit,
Ganzheitlichkeit,
Einfallsreichtum,
Ästhetik,
fachliche Aspekte.

Bei Wettbewerben ist eine Einzelfallprüfung so­
wohl hinsichtlich einzelner Anforderungskrite­
rien als auch hinsichtlich der Gesamtwettbe­
werbsleistung unverzichtbar. Die Begleitung der 
Schüler durch Lehrer des betreffenden Gymnasi­
ums ist aus juristischen, organisatorischen und 
sachlichen Gründen notwendig. Sie müssen vor 
allem den zeitlichen Umfang, den individuell und 
selbstständig erbrachten Anteil einschätzen bzw. 
bestätigen und in die abschließende Bewertung 
einbringen können.

Bei Gruppenarbeit gilt:
Die Leistungen der einzelnen Schüler müssen 
individualisierbar sein. Eine Gruppe soll deshalb 
nicht mehr als drei Mitglieder umfassen.

>

>
>
>
>

>
>
>
>
>
>
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Anhang

Die Anhänge Seite 28 bis 30 enthalten Formular­
muster, die im Wesentlichen den in der Ver­
waltungsvorschrift des Sächsischen Staatsminis­
teriums für Kultus zur Durchführung der 
Oberstufen- und Abiturprüfungsverordnung  
an Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs 
entsprechen. 

Da die Neufassung dieser Verwaltungsvorschrift 
bei Redaktionsschluss der Broschüre noch nicht 
abgeschlossen war, sind Abweichungen in Details 
und im Layout möglich. Die Beispiele sollen infor­
mativen und orientierenden Charakter haben. 

Im Zweifel gilt die Verwaltungsvorschrift. 



Vor- und Zuname	 Geburtsdatum und -ort

	 Datum des Eintritts in die gymnasiale Oberstufe

Belegung der Leistungskursfächer

Leistungskursfach 1	 Leistungskursfach 2

Belegung der Grundkursfächer 1

Fach2 Wochenstd. Belegung3

1. Sprachlich- 
literarisch- 
künstlerisch

Deutsch 4
Sorbisch 3
Fremdsprache: 3
Fremdsprache: 2
Kunst 2
Musik 2

2. Gesellschafts- 
wissenschaftlich

Geschichte 2
Gemeinschaftskunde/Rechtserziehung/ 
Wirtschaft

2

Geographie 2
3. Mathematisch- 
naturwissenschaft­
lich- technisch

Mathematik 4
Biologie 2
Chemie 2
Physik 2

Ohne Zuordnung Ethik 2
                     Religion 2
Sport 2

Fach, welches ersetzt wird3

Astronomie 2 Geo G / R / W
Informatik 2 Geo G / R / W
Informatik für Schüler des sprachlichen Profils 2 Geo G / R / W
Philosophie 2 Geo G / R / W
fächerverbindender Grundkurs: 2 Geo G / R / W Bio
fächerverbindender Grundkurs: 2 Geo G / R / W Bio
fortgeführte Fremdsprache: 2 Geo G / R / W

Bisherige Fremdsprachenfolge am Gymnasium:

1. Fremdsprache Englisch Klassenstufe       5  bis     10
2. Fremdsprache Klassenstufe           bis        
3. Fremdsprache Klassenstufe           bis        

Besuchtes Profil:

Schüler 	 Eltern
1 An Gymnasien mit vertiefter Ausbildung ist das dritte Leistungskursfach mit LF zu kennzeichnen.
2 Bilingual unterrichtete Sachfächer oder in fremdsprachigen Anteilen unterrichtete Sachfächer sind mit B bzw. FA zu kennzeichnen.
3 Zutreffendes ankreuzen.

Belegplan

28

Muster
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Freistaat Sachsen

Name der Schule

Kurshalbjahreszeugnis                                   Kurshalbjahr             /             	                        Schuljahr             /            

Vor und Zuname

Leistungen in den einzelnen Fächern 1:
Leistungskurse

                                   	 	                                      2	

                                   	 	

Grundkurse

Deutsch	 	 Mathematik	

Sorbisch	 	 Biologie	

Fremdsprache
       	 	 Chemie	

Fremdsprache
               	 	 Physik	

Kunst/Musik3	 	 Ethik	

Geschichte	 	 Ev./Kath. 3 Religion	

Geographie	 	 Sport	

Gemeinschaftskunde / Rechts-	 	                                     	
erziehung / Wirtschaft

                                    	 	                                     	

Der Schüler/die Schülerin 3 erbringt eine Besondere Lernleistung mit dem Thema:

Bemerkungen:

Datum:	

Schulleiter(in)	 Dienstsiegel der Schule	 Tutor(in)

Zur Kenntnis genommen:

Eltern
Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt:

Notenstufen sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Noten +          1         – +          2         – +          3         – +          4         – +          5         – 6

Punkte       15        14        13       12         11        10       9          8        7       6         5         4        3          2          1 0

1 Bei Fächern, die nicht belegt wurden, ist das betreffende Feld zu sperren.
2 Für Schüler der vertieften Ausbildung nach §4 SOGY
3 Zutreffendes ist zu unterstreichen

Kurshalbjahreszeugnis

Muster
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Wahl der Prüfungsfächer und Anmeldung zur Abiturprüfung

Wahl der Prüfungsfächer und Anmeldung zur Abiturprüfung

Schüler(in)/Studierende(r)1:  

Vor- und Zuname

Hiermit melde ich mich / meine Tochter / meinen Sohn 1 zur Abiturprüfung des Jahres                             an.

Folgende Fächer, die ich / meine Tochter / mein Sohn1 während der gesamten gymnasialen Oberstufe 
belegt habe / hat1, bestimme ich hiermit zu meinen/ihren/seinen 1 Prüfungsfächern im Abitur:

P1 (schriftlich):	

P2 (schriftlich):	

P3 (schriftlich):	

P4 (mündlich):	

P5 (mündlich):	

An Stelle der mündlichen Prüfung P5 wird eine Besondere Lernleistung in die Gesamtqualifikation  
eingebracht: ja/nein1

Wenn ja, Thema:

Belehrung:
Sollte aus von mir / meiner Tochter / meinem Sohn1 nicht zu vertretenden Gründen eine Teilnahme an der Abiturprüfung oder 
Teilen davon und an der Nachprüfung oder Teilen davon nicht möglich sein, werde ich für diese Tage ein ärztliches Attest vorle­
gen, soweit der Prüfungsausschuss nicht ein amtsärztliches Attest verlangt.

Dies ist die Voraussetzung für das Vorliegen eines außergewöhnlichen Härtefalls nach § 38 Abs. 1 OAVO aufgrund von Krankheit. 
Ein Antrag auf Vorliegen eines außergewöhnlichen Härtefalls hat nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn der Prüfungsteilnehmer 
Gründe darlegt, warum ihm eine Wiederholung der Abiturprüfung oder Teilen davon im Prüfungszeitraum des folgenden Schul­
jahres unzumutbar ist. Als nicht ausreichender Grund ist dabei u. a. der Hinweis anzusehen, dass der Prüfungsteilnehmer bei der 
Wiederholung der Abiturprüfung oder Teilen davon im folgenden Schuljahr ein Jahr in seiner Ausbildung verlieren würde.

                                                                                                                                                                                                              
Ort, Datum		                             Unterschrift: Schüler(in) bzw. Studierende(r)/Eltern 1

1 Nichtzutreffendes ist zu streichen

Muster
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Muster

Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Name und Ort der Schule

Freistaat Sachsen

Zeugnis
der allgemeinen Hochschulreife

Vor- und Zuname  

geboren am                                            	  in 

wohnhaft in

hat sich nach dem Besuch der Oberstufe der Abiturprüfung unterzogen.

Dem Zeugnis liegen zu Grunde:
die »Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II« �
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 7. 7. 1972 i. d. F. vom 2. 6. 2006),
die »Vereinbarung über die Abiturprüfung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II« 
(gem. Vereinbarung der Kultusministerkonferenz vom 7. 7. 1972 i. d. F. vom 2. 6. 2006) �
(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13.12.1973 in der jeweils geltenden Fassung),
die Vereinbarungen über die Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung,
die Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus über die gymnasiale Oberstufe �
und die Abiturprüfung an allgemeinbildenden Gymnasien im Freistaat Sachsen (OAVO) �
vom 12. April 2007 in der jeweils geltenden Fassung.

>

>

>
>



32

Vor- und Zuname

Block I: Ergebnisse in der Qualifikationsphase

Fach Bewertung
Halbjahresergebnisse in einfacher Wertung

Jahrgangsstufe 11 Jahrgangsstufe 12

LF1 1. Halbjahr 2. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr

Sprachlich-literarisch-künstlerisches Aufgabenfeld

Deutsch

Sorbisch

Englisch

Französisch

Griechisch

Italienisch

Latein

Polnisch

Russisch

Spanisch

Tschechisch

Kunst

Musik

Gesellschaftswissenschaftliches Aufgabenfeld

Geschichte

Gemeinschaftskunde / Rechts­
erziehung / Wirtschaft

Geographie

Mathematisch-naturwissenschaftlich-technisches Aufgabenfeld

Mathematik

Biologie

Chemie

Physik

Ethik

Evang./Kath.2 Religion

Sport

Astronomie

Informatik

Philosophie

1  �Grundkursfächer bleiben ohne besondere Kennzeichnung. Leistungskursfächer sind in der betreffenden Zeile mit »LF«  
zu kennzeichnen. Alle Punktzahlen werden zweitstellig angegeben. 

2  Nichtzutreffendes ist zu streichen.

Muster
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Vor- und Zuname

Block II: Ergebnisse in der Abiturprüfung1

Prüfungsfach Bewertung: Punktzahlen in einfacher Wertung

schriftlich mündlich

1. (LF)

2. (LF)

3.

mündliche
Prüfung

zusätzliche 
mündliche 
Prüfung

4.

5.

Besondere Lernleistung1

Thema Punktzahl in vierfacher Wertung

                                                                                       

Berechnung der Gesamtqualifikation und der Durchschnittsnote1

Block I:	
Punktsumme aus den Halbjahresergebnissen2	                          mindestens 200, höchstens 600 Punkte

Block II:	
Punktsumme aus den Gesamtergebnissen in 
den Prüfungsfächern in 4-facher Wertung3      	                          mindestens 100, höchstens 300 Punkte

Gesamtpunktzahl	                          mindestens 300, höchstens 900 Punkte

Durchschnittsnote	                         

Für die Umsetzung der Noten in Punkte gilt:

Notenstufen sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

Noten +          1         – +          2         – +          3         – +          4         – +          5         – 6

Punkte    15        14        13    12         11        10     9          8        7     6         5         4     3          2          1 0

1  Alle Punktzahlen werden zweistellig angegeben.
2  Halbjahresergebnisse aus Leistungskursfächern (LF) werden doppelt gewichtet.
3  Bei Einbringung einer besonderen Lernleistung wird diese an Stelle des 5. Prüfungsfaches gewertet.
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Vor- und Zuname

Ergebnisse der Pflichtfächer, die in Klassenstufe 10 abgeschlossen wurden

Fach Note Notenstufe

Fremdsprachen

Fach Klassen-/Jahrgangsstufe 

Englisch von    5	 bis

von    	 bis

von    	 bis

Dieses Zeugnis schließt den Nachweis des Latinum / Graecum / Hebraicum1 ein.

Bemerkungen:

Frau / Herr 1                                                                                                  hat die Abiturprüfung bestanden 
und damit die Berechtigung zum Studium an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland  
erworben.

Ort, Datum

Der Prüfungsausschuss
                                                                                                                                                                                                                
Vorsitzende / r  1	 Mitglied
                                                                                                                                                                                                                
	 Mitglied

1  Nichtzutreffendes ist zu streichen.
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Tabelle zur Bildung der Gesamtpunktzahl

Diese Tabelle dient

a) �zur Ermittlung der Gesamtpunktzahl in vierfacher Wertung für die Besondere Lernleistung und
b) �zur Bildung eines Abiturprüfungsergebnisses in vierfacher Wertung bei zusätzlicher mündlicher 

Prüfung in demselben Fach.

a) Punktzahl des schriftlichen Teils oder
b) Ergebnis der Prüfung

a) im 
Kolloqui­
um er­
reichte 
Punkt­
zahl oder

b) zu­
sätzliche 
münd­
liche 
Prüfung

Noten
6 5 4 3 2 1

vi
er

fa
ch

 g
ew

er
te

te
s P

rü
fu

ng
se

rg
eb

ni
s

– + – + – + – + – +

Noten Punkte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

6 0 0 2 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40

5

– 1 1 4 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41

2 2 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42

+ 3 4 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44

4

– 4 5 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45

5 6 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46

+ 6 8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48

3

– 7 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 

8 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50

+ 9 12 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 

2

– 10 13 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 

11 14 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 

+ 12 16 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 

1

– 13 17 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 57 

14 18 21 24 26 29 32 34 37 40 42 45 48 50 53 56 58 

+ 15 20 22 25 28 30 33 36 38 41 44 46 49 52 54 57 60 

Dieser Tabelle liegt folgender Rechenvorgang zugrunde:
Das Ergebnis des schriftlichen Teils der Besonderen Lernleistung oder der Prüfung wird mit 8/3, das des 
Kolloquiums oder der zusätzlichen mündlichen Prüfung mit 4/3 multipliziert, die sich ergebenden 
Punktzahlen werden addiert. Bei dem Endergebnis bleiben Bruchteile von Punkten unberücksichtigt. 
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»Ihr Weg zum Abitur« – eine persönliche Checkliste

ja nein

Fragen vor der Zulassung zum Abitur

Frage 1 Haben Sie sich ordnungsgemäß zur Teilnahme  
an der Abiturprüfung angemeldet?

Frage 2 Werden Sie zum ersten oder zum zweiten Male  
an der Abiturprüfung teilnehmen?

Frage 3 Werden Sie die Besuchsdauer in der gymnasialen  
Oberstufe einhalten?

Frage 4 Sind die Kurshalbjahresergebnisse in allen bisher  
besuchten Kursen größer als 0 Punkte?

Wurde viermal »ja« angekreuzt, erhalten Sie die Zulassung zum Abitur. 
Wurde bereits eine Frage mit »nein« beantwortet, können Sie leider nicht zugelassen werden.

Fragen nach Absolvierung der Abiturprüfung und nach Erhalt des Kurshalbjahreszeugnisses 12/II

Frage 4 a Sind auch unter Einbeziehung des Kurshalbjahreszeugnisses 
12/II die Kurshalbjahresergebnisse in allen Kursen größer  
als 0 Punkte?

Frage 5 Haben Sie bei Addition aller Kurshalbjahresergebnisse  
(Leistungskurse doppelt gezählt) mindestens 200 Punkte  
erreicht?

Frage 6 Haben Sie höchstens in 12 Kurshalbjahresergebnissen  
(Leistungskurse doppelt gezählt) weniger als 5 Punkte?

Frage 7 Haben Sie in allen Prüfungen mehr als 0 Punkte erreicht?

Frage 8 Ist die Summe der vierfach gewerteten Prüfungsergebnisse  
in den 5 Prüfungen (bzw. 4 Prüfungen und Ergebnis der Be­
sonderen Leistungsfeststellung) größer als 100 Punkte?

Frage 9 Haben Sie in vierfacher Wertung in mindestens 3 Prüfungen 
jeweils mindestens 20 Punkte erreicht?

Frage 10 Haben Sie in vierfacher Wertung in mindestens einer Prüfung 
in einem Leistungskursfach 20 Punkte erreicht?

Wurde bei allen Fragen »Ja« angekreuzt, erhalten Sie die Allgemeine Hochschulreife. Wurde bereits eine  
Frage mit »nein« beantwortet, erhalten Sie die Allgemeine Hochschulreife leider nicht. Bitten Sie in diesem Fall 
umgehend Ihren Oberstufenberater um ein Beratungsgespräch.


